
le /ez

Satzung

Schützenverein

Heimbachquelle Waldmössingen e.V.

Stand 25.01.2013

SgHUTZENYEREIN
Heimbachquelle e.V. 196?

ffiäeP



des Schützenverein Heimbachquelle Waldmössingen e.V.

$1
Name und Sitz des Vereins

Der Verein ftihrt den Namen Schützenverein "Heimbachquelle" Waldmössingen e.V. Er ist

Vereinsregister beim Amtsgericht Oberndorf a. N. unter Nr. 'VR 161 eingetragen, und hat seinen

Schramberg-Waldmö ssingen.

$2
Zweck des Vereins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der $$ 52 - 68 der

Abgabenordnung. Der Verein ist gemeimützig. Er dient der Pflege und Ausübung des Schießens auf sportlicher
Grundlage, der Abhaltung von Veranstaltungen schießsportlicher Art, sowie der Förderung der körperlichen und
seelischen Gesundheit seiner Mitglieder, insbesondere der Jugend durch Pflege der Leibesübungen. Der Verein
erstrebt keinen Gewinn. Etwaige Überschüsse sind zweckbestimmt zur Erfüllung der Vereinsaufgaben zu

verwenden. Er ist Mitglied des WüLrltembergischen Landessportbundes, sowie Mitglied des Württembergischen
Landesschützenverbandes, und damit mittelbares Mitglied des Deutschen Schützenbundes, deren Satzung er

anerkennt.

$3
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

s4
Mitgliedschaft

1. Der Verein hat:

a) Mitglieder über 18 Jahre

b) Jugendliche Mitglieder unter 18 Jahren

c) Passive Mitglieder
d) Ehrenmitglieder

2. Zur Aufnahme ist schriftliche Anmeldung erforderlich. Mitglied können alle Personen werden, die sich

in geordneten Verhältnissen befinden, und über einen guten Leumund verfi.igen. Über die endgültige
Aufrrahme entscheidet der Ausschuß.

3. Jedes neu aufgenommene Mitglied erhält eine Mitgliedskarte, sowie auf Wunsch eine Satzung zum

Selbstkostenpreis. Das neu aufgenommene Mitglied verpflichtet sich durch seine Beitrittserklärung, die

Satzung des Vereins anzuerkennen und zu achten.

4. Mitglieder, die sich um den Verein ganz besondere Verdienste erworben haben, können von der

Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

$s
Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder haben das Recht, an allen Vereinsveranstaltungen teilzunehmen und die Einrichtungen
des Vereins zu benutzen.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Verein nach besten Kräften zu fürdern, die festgesetzten Beiträge zu

leisten und die von der Vereinsleitung zur Aufrechterhaltung des Schießbehiebes erlassenen

Anordnungen zu respektieren.
Mitglieder, die die Vereinsinteressen schädigen und trotz wiederholter Mahnung nicht davon ablassen,

können aus dem Verein ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt, wenn die Vereinsbeiträge nach
Fälligkeit trotz Aufforderung nicht innerhalb einer Frist von einem Monat bezahlt werden.

Ehrenmitglieder genießen alle Rechte der ordentlichen Mitglieder.

s6
Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod oder durch schriftliche Austrittserklärung zum Ende des Kalenderjahres

mit einer Frist von einem Monat. Der Beitrag ist bis zum Erlöschen der Mitgliedschaft zu bezahlen. Ein
Vereinsmitglied kann durch Beschluß des Ausschusses ausgeschlossen werden (S 5, Abs. 2). Bei
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.
Das ausgeschlossene Mitglied ist berechtigt, in der nächsten Hauptversammlung Berufung einzulegen, die durch

Beschluß endgültig entscheidet.
Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder verlieren jedes Anrecht an den Verein und seine Einrichtungen.

Sie haben die Mitgliedskarte abzugeben.

in das
Sitz in

2.
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$7
Beiträge und Mitglieder

Jedes Vereinsmitglied bezahlt einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Hauptversammlung bestimmt wird.
Sämtliche Einnahmen des Vereins sind zur Erfi.illung des Vereinszweckes ($ 2) zu verwenden.

s8
Organe

Die Organe des Vereins sind:
a) Vorstand
b) Ausschuß
c) Die Mitgliederversammlung

$e
Der Vorstand

l. Der Vorstand besteht aus:

a) Oberschützenmeister/in D 1. Beisitzer/in
b) l. Schützenmeister/in j) 2. Beisitzerlin
c) 2. Schützenmeister/in k) 3. Beisitzer/in'
d) Schatzmeister/in D 4. Beisitzer/in
e) Schriftführer/in
f) Schießsportleiter/in
g) Jugendleiter/in
h) Damenleiter/in

2. Der Oberschützenmeister und die Schützenmeister veftreten den Verein im Sinne des $ 26 BGB
gerichtlich und außergerichtlich, jeweils allein.
Im Innenverhältnis soll der Schützenmeister nur auftreten, wenn der Oberschützenmeister verhindert ist.
Zeichnungsberechtigt sind der Oberschützenmeister und der Schatzmeister.

s10
Der Ausschuß

1. Der Ausschuß besteht aus:

a) den Mitgliedern des Vorstandes
b) dem Ehrenvorsitzenden

2. Der Ausschuß beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder alle

Vereinsangelegenheiten, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er ist beschlußftihig,
wenn mindestens 7 Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet der

Oberschützenmeister.

s11
Wahlen

1. Zur Leitvng der organisatorischen Angelegenheiten wählt die ordentliche Hauptversammlung, die
alljährlich stattfindet, den Ausschuß auf die Dauer von 2 Jahren.

2. Turnusgemäß finden jährlich die Wahlen statt, bei denen jeweils die Hälfte des Vorstandes gewählt
werden.

3. Die 1. Hälfte des Vorstandes besteht aus dem Oberschützenmeister/in, dem Schatzmeister/in, dem
Jugendleiter/in, dem Damenleiter/in und 2 Beisitzer/in.
Die 2. Hälfte des Vorstandes besteht aus dem 1. Schützenmeister/in, dem 2. Schützenmeister/in, dem

Schrift führer/in, dem S chießsportle iter/in und 2 B eisitzer I in.
Die Hauptversammlung wählt auf die Dauer von 2 Jahren zwei Kassenprüfer. Sie haben vor dem
Rechnungsabschluß eine ordentliche Kassenprüfung vorzunehmen und darüber in der

Hauptversammlung Bericht zu erstatten.

4. Wahlberechtigt ist jedes Mitglied.

5. Wählbar ist jedes Mitglied, das mindestens seit einem Jahr dem Schützenverein angehört und das 18.

Lebensjahr vollendet hat. Der Oberschützenmeister ist ab dem 25. Lebensjahr wählbar.
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s12
Vergütungen für die Vereinstätigkeit

l. Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
2. Die Vorstandschaft kann bei Bedarf im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten eine

angemessene Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des $ 3 Nr. 26a ESIG
beschließen.

$13
Die Hauptversammlung

Die Hauptversammlung wird geleitet vom Oberschützenmeister, im Falle seiner Verhinderung vom
Schützenmeister. Die Einladung muß spätestens 2 Wochen vorher schriftlich oder durch Veröffentlichung im
Waldmössinger Mitteilungsblatt unter der Mitteilung der einzelnen Punkte der Tagesordnung erfolgen.

1. Die Tagesordnung soll folgende Punkte enthalten:

a) Bericht des Oberschützenmeisters und seiner Mitarbeiter über das abgelaufene Geschäftsjahr.
b) Entlastung des Vorstandes
c) Satzungsänderungen
d) Wahlen
e) Beschlußfassung
f) Ehrungen (soweit durchzuflihren)
g) Verschiedenes

2. Anträge zur Hauptversammlung können nur berücksichtigt werden, wenn sie mindestens eine Woche
vor der Versammlung schriftlich eingereicht werden.

3. Bei der Beschlußfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nichts
anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Oberschützenmeisters.

4. Über jede Hauptversammlung ist ein Protokoll zu frihren, das vom Oberschützenmeister und vom
Schriftführer zu unterzeichnen ist.

$14
Die außerordentliche Hauptversammlung

1. Der Oberschützenmeister kann zu jeder Zeit eine außerordentliche Hauptversammlung mit einer Frist
von einer Woche einberufen.

2. Der Oberschützenmeister muß eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, wenn dies von
mindestens 20 oÄ der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe des Grundes verlangt wird.

3. Die außerordentliche Hauptversammlung hat die gleichen Befugnisse wie die ordentliche
Hauptversammlung.

sls
Die Beschlußfassung

Zur Beschlußfassung über folgende Punkte ist die Mehrheit von 314 der in der Hauptversammlung erschienenen

stimmberechtigten Mitglieder erforderlich:

1. Anderung der Satzung. Wird eine Satzungsbestimmung, welche eine Voraussetzung der Anerkemung
der Gemeinnützigkeit berüürt, geänderl, neu eingefügt oder aufgehoben, so ist das zuständige
Finanzamt zu benachrichtigen.

2. Ausschluß eines Mitglieds

3. Auflösung bzw. Verschmelzung des Vereins, wenn nicht mindestens 7 Mitglieder sich entschließen, ihn
weiterzuführen. ln diesem Falle kann der Verein nicht aufgelöst werden. Die Auflösung bzw.
Verschmelzung des Vereins kann nur auf einer Hauptversammlung beschlossen werden, auf deren

Tagesordnung eine Beschlußfassung hierüber angekündigt ist.
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s16
Vereinsauflösung

Im Falle der Auflösung des Vereins ist dessen Vermögen treuhänderisch auf die örtliche Gemeindeverwaltung
zu übertragen, mit der Auflage, es solange zu verwalten, bis es für die in dieser Satzung bestimmten Zwecke
wieder verwendet werden kann. Wird das Vermögen von der Gemeindeverwaltung auf einen Verein mit
gleichen Zielen übertragen, so kann dies erst geschehen, wenn auch dieser Verein vom Finanzamt als

gemeinnützig anerkannt ist. Dasselbe gilt bei Aufhebung des Vereins oder Wegfall des bisherigen

Vereinszwecks.

s17.r-$17.s
Ehrungen

s 17.1

Ehrung ..aktives Schießenoo

Das Jahr wird zur Berechnung herangezogen wenn,
entweder an Rundenwettkämpfen und am Königschießen
oder an den Vereinsmeisterschaften und am Königschießen
teilgenommen wurde.

Staffelung der Ehrungen :

Abzeichen in Bronze mit Urkunde l0 Jahre aktives Schießen

Abzeichen in Silber mit Urkunde 20 Jahre aktives Schießen

Abzeichen in Gold mit Urkunde 30 Jahre aktives Schießen

$ 17.2

Ehrung ..Mitsliedschaft"

Die Jahre der Mitgliedschaft ztihlen ab dem Jahr, in welchem das Mitglied l8 Jahre alt wurde.

Staffelung der Ehrungen:

Abzeichen in Bronze und Urkunde 20 Jal're Mitgliedschaft

Abzeichen in Silber mit Urkunde 30 Jahre Mitgliedschaft

Abzeichen in Gold mit Urkunde 40 Jahre Mitgliedschaft

$ 17.3

Ehrung *Vereinsführung/Ehrenamt"

Diese Ehrung können Mitglieder in folgenden Ehrenämtern erhalten:

a) Oberschützenmeister/in D 1. Beisitzer/in
b) l. Schützenmeister/in j) 2. Beisitzer/in
c) 2. Schützenmeister/in k) 3. Beisitzer/in
d) Schatzmeister/in D 4. Beisitzer/in
e) Schriftführer/in

0 Schießsportleiter/in
g) Jugendleiter/in
h) Damenleiter/in

Die anzurechnenden Jahre müssen nicht zusammenhängend sein, es zählt die Summe der Jahre.

Staffelung der Ehrungen:

Abzeichen in Bronze und Urkunde l0 Jahre Ehrenamt

Abzeichen in Silber mit Urkunde l5 Jahre Ehrenamt

Abzeichen in Gold mit Urkunde 20 Jahre Ehrenamt
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s r7.4

Voraussetzungen zum Erhalt einer Ehrung

Ehrenmitglied wird,
l.) wer nach $ 17.1 oder $ 17.3 das goldene Abzeichen und, gerechnet ab dem 18. Lebensjahr, eine

Mitgliedschaft von 40 Jahren erreicht hat,

oder

2.) wer nach $ 17.2 das goldene Abzeichen und, gerechnet ab dem 18. Lebensjahr, eine Mitgliedschaft
von 50 Jahren erreicht hat,

s 17.s

Sonderreglung der Ehrungen

Ausnahmen über Ehrungsvorhaben, wie sie unter $ 17.1 - S 17.4 aufgefrihrt sind, behält sich die Vorstandschaft
im Einzelfall vor. Siehe auch $ 4.

s18
Übergeordnete Verbände

Der Verein unterwirft sich den Satzungsbestimmungen und Ordnungen (Rechtsordnung, Spielordnung,
Disziplinarordnung und dergleichen des WLSB und seiner Verbände, insbesondere hinsichtlich seiner

Einzelmitglieder.

$le
Vereinsvermögen

1. Waffen und Munition
a) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die vereinseigenen Waffen pfleglich zu behandeln.

b) Über eine Ersatzpflicht bei grob fahrlässiger oder mutwilliger Beschädigung des Vereinseigentums
entscheidet der Ausschuß.

2. Schützenhaus
a) Die Pflege und sorgftiltige Behandlung des vereinseigenen Schützenhauses und

b) der dazugehörenden Einrichtungen ist äußerste Pflicht.

1.20t3
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2. Schützenmeister
(Ekkehard Weinhold)
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